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Betrieblicher Ausbildungsplan für die Berufsausbildung  
 Eisenbahner/-in in der Zugverkehrssteuerung (BBiG) 

Ausbildungsbetrieb: 
 

Auszubildender/Auszubildende: 
 

Ausbilder/Ausbilderin: 
 

Berufsschulstandort: 
  

Beginn der Ausbildung: 
 

zuständige Stelle: 
  

voraussichtliches Ende der Ausbildung: 
 

  
   

Erläuterungen Seite 4 

1. bis 18. Monat  

» Abschnitt A: berufsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Seite 5 

» Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Seite 10  

» Abschnitt C: berufsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Seite 114 

19. bis 36. Monat  

» Abschnitt A: berufsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten  Seite 15 

» Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Seite 18 

» Abschnitt C: berufsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Seite 20 
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Während der gesamten Ausbildung zu vermitteln  

» Abschnitt C: berufsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten Seite 22 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 
Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 

Voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

» Berufsbildpositionen ent-
sprechend dem § 4 Absatz 
1und 2 der Ausbildungsver-
ordnung 

» Zeitliche Richtwerte entspre-
chend dem Ausbildungsrah-
menplan 

In dieser Spalte finden sich 
die aus dem Ausbildungs- 
rahmenplan übernommenen 
zu vermittelnden Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähig- 
keiten. 

In dieser Spalte können, auch mit 
Hilfe der Erläuterungen zum Aus-
bildungsrahmenplan, die Ausbil-
dungsinhalte präzisiert und den 
jeweiligen betrieblichen Voraus-
setzungen entsprechend ergänzt 
werden. 

Hier können auch Gründe, die 
eine Vermittlung zu einem be-
stimmten Zeitpunkt noch nicht 
ermöglichten, genannt werden. 

Zum Ende der Ausbildung 
müssen alle Ausbildungs- 
inhalte vermittelt worden  
sein! 

In dieser Spalte kann z. B. ein- 
getragen werden: 
» der voraussichtliche Zeit-

punkt der Vermittlung  
innerhalb des Ausbildungs-
jahrs (z. B. Monat/Quartal) 

» die Vermittlungsdauer im  
Betrieb 

» der Betriebsteil 
» der zuständige Ausbilder  

oder die vom Ausbilder mit 
der Ausbildung beauftragte 
Person 

» außerbetriebliche Aus- 
bildungsmaßnahmen 

» Ausbildungsunterlagen 

  



Zusatzmaterial, ergänzt Kapitel 2.3  

AUSBILDUNG GESTALTEN 
Eisenbahner/-in in der Zugverkehrssteuerung 
Hrsg.: BIBB. Bonn 2023 
 
Seite 5 von 26 

 

1. bis 18. Monat 

Abschnitt A: berufsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 
Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 

Voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Die Sicherheitsrichtlinien für den  
Eisenbahnbetrieb anwenden  

(§ 5 Absatz 2 Nummer 1)  

7 Wochen 

c) die geschichtliche Entwicklung der  
Eisenbahn und des Eisenbahnbetriebs 
und ihre Bedeutung für die Sicherheit 
des Eisenbahnbetriebs der Gegenwart 
und der Zukunft einordnen 

   

d) die Umsetzung europäischer Sicher-
heitsrichtlinien in nationales Eisenbahn-
recht und in betriebliche Sicherheits-
managementsysteme beschreiben 

   

e) den Aufbau eines betrieblichen Sicher-
heitsmanagementsystems beschreiben 

   

f) die Sicherheitsrichtlinien über das 
 Sicherheitsmanagement auch fach- 
übergreifend anwenden 

   

g) den Grundsatz „Sicherheit vor  
Pünktlichkeit“ beachten 
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h) Sicherheit im Eisenbahnbetrieb als  
eisenbahnsystemische Gemeinschafts-
aufgabe ausarbeiten, gestalten und  
organisieren 

   

i) zur kontinuierlichen Verbesserung  
des Sicherheitsmanagementsystems 
beitragen 

   

Rechtliche Regelungen einhalten; die 
Rollen der Beteiligten im Eisenbahn-
betrieb und ihre Aufgaben im Eisen-
bahnsystem verstehen und unter-
scheiden  

(§ 5 Absatz 2 Nummer 2)  

5 Wochen 

a) den Zusammenhang zwischen europäi-
schen und nationalen gesetzlichen Vor-
gaben und Verordnungen sowie den  
betrieblich-technischen Regelwerken 
darstellen 

   

b) die betrieblich-technischen Regelwerke 
anwenden 

   

c) Verhaltens- und Arbeitsschutzregeln  
für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Eisenbahnbetrieb anwenden, branchen- 
und betriebsinterne Vorschriften der 
Unfallversicherungsträger beachten 

   

d) die grundsätzlichen Funktionen im Ei-
senbahnbetrieb, insbesondere Zustän-
digkeiten, Abgrenzungen und Doppel-
funktionen, unterscheiden 

   

e) das Zusammenwirken der vorgegebe-
nen Rollen im Eisenbahnbetrieb für  
einen sicheren Eisenbahnbetrieb  
beschreiben 
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f) die für das Sicherheitsmanagement- 
system relevanten Beteiligten und deren 
Verantwortlichkeiten, insbesondere Zu-
ständigkeiten, Rechenschaftspflichten 
und Befugnisse, unterscheiden 

   

g) Fahrpläne anwenden    

Fahrzeuge sowie Bahn- und Gleis- 
anlagen einschließlich technischer 
Serviceeinrichtungen nach ihren 
Zwecken unterscheiden  

(§ 5 Absatz 2 Nummer 3)  

7 Wochen 

a) Triebfahrzeuge, Wagen und Nebenfahr-
zeuge für den Personen- und Güter-
transport unterscheiden und für den  
jeweiligen Einsatz- und Verwendungs-
zweck auswählen 

   

b) den Aufbau der Fahrzeuge nach ihrem 
Verwendungszweck sowie die Energie-
versorgung und die Steuerung der Fahr-
zeuge unterscheiden 

   

c) den Aufbau der Gleisanlagen, insbeson-
dere Fahrbahn mit Unterbau, Oberbau, 
Weichen und Kreuzungen, sowie Bau-
werke mit Tunneln, Brücken und Ein-
schnitten beschreiben 

   

d) Serviceeinrichtungen, insbesondere 
Tankanlagen, Besandungsanlagen, Gleis-
waagen, Instandhaltungseinrichtungen, 
Schiebebühnen sowie Anlagen zur Ver- 
und Entsorgung von Betriebsmitteln,  
unterscheiden 

   



Zusatzmaterial, ergänzt Kapitel 2.3  

AUSBILDUNG GESTALTEN 
Eisenbahner/-in in der Zugverkehrssteuerung 
Hrsg.: BIBB. Bonn 2023 
 
Seite 8 von 26 

 

Au
sb

ild
un

gs
in

ha
lte

 1
. b

is
 1

8.
 M

on
at

 

 

e) Anlagen der freien Strecke und des 
Bahnhofs unterscheiden; Einteilung 
nach Bahnanlagen für Personenverkehr 
und Güterverkehr vornehmen 

   

f) Bahnstromanlagen unterscheiden    

g) Bahnübergänge nach Art der Sicherung 
unterscheiden 

   

h) physikalische Bedingungen und Rad-
Schiene-System erläutern, Elemente am 
Fahrzeug und Fahrweg zur Spurführung 
beschreiben 

   

i) den Einfluss von Witterungs- und Um-
welteinflüssen auf die Sicherheit des Ei-
senbahnbetriebs berücksichtigen 

   

j) die Vor- und Nachteile des Schienenver-
kehrs im Vergleich zu anderen Verkehrs-
trägern erkennen 
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Steuerung und Sicherung der Zug-
folge, Fahrwegelemente und Fahr-
straßen in ihrer Funktion beschrei-
ben und unterscheiden  

(§ 5 Absatz 2 Nummer 4)  

7 Wochen 

a) Signalsysteme sowie einzelne Anlagen 
und Techniken, auch nach ihrem Ver-
wendungszweck, unterscheiden 

   

b) verschiedene Blockeinrichtungen und 
ihre Wirkungsweise unterscheiden 

   

c) die Regeln zum Fahren im Raumabstand 
sowie die Regeln der Fahrstraßensiche-
rung im Bahnhof und auf der freien Stre-
cke anwenden 

   

d) Zug- und Rangierfahrstraßen  
unterscheiden 

   

e) Besonderheiten bei Abweichungen und 
bei Störungen beachten 

   

Zugbeeinflussungssysteme beschrei-
ben und unterscheiden, Zugbeein-
flussungsanlagen bedienen  

(§ 5 Absatz 2 Nummer 5)  

7 Wochen 

a) Zugbeeinflussungssysteme, deren Auf-
bau und deren Funktion beschreiben 

   

b) Unterschiede von Zugbeeinflussungs- 
systemen in der Wirkungsweise und  
Bedienung beschreiben 
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Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 
Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 

Voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Sicheres Bedienen von Stellwerks-
einrichtungen  

(§ 5 Absatz 3 Nummer 1)  

16 Wochen 

a) Stellwerkstechniken unterscheiden und 
ihre Gemeinsamkeiten verstehen 

   

b) Bedienschritte und Reihenfolgen  
einhalten 

   

c) Stellwerke und ihre Außenanlagen sowie 
Fahrwegelemente ihren betrieblichen 
Aufgaben zuordnen 

   

d) den Grundsatz der Signalabhängigkeit 
verstehen und anwenden 

   

e) wärterbediente Bahnübergänge  
überwachen und steuern 

   

f) zugbediente Bahnübergänge überwa-
chen 
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g) Signalzugschlussstelle und Fahrstraßen-
zugschlussstelle entsprechend den örtli-
chen Unterlagen der Betriebsstelle zu-
ordnen 

   

h) die Wirkungsweise vom Bahnhofsblock 
und vom Streckenblock unterscheiden 

   

i) Fahrwege für Rangier- und Zugfahrten 
unter den technischen Voraussetzungen 
des jeweiligen Stellwerkes einstellen 

   

j) betriebliche und plantechnische  
Unterlagen anwenden 

   

k) Anlagen der Ausrüstungstechnik vom 
Stellwerk aus bedienen und überwachen 

   

Sicheres Leiten des Fahrdienstes  
bei Regelbetrieb  

(§ 5 Absatz 3 Nummer 2) 

16 Wochen 

a) Fahrplanunterlagen beachten    

b) Dienst- und Arbeitsaufträge sowie Ran-
gieraufträge entgegennehmen und um-
setzen 
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c) Fahrwege, insbesondere unter Beach-

tung von Gefahrpunktabstand, Durch-
rutschweg und Flankenschutzeinrich-
tung, einstellen, prüfen und sichern 

   

d) Signal auf Fahrt stellen    

e) die Signalzugschlussstelle und die Fahr-
straßenzugschlussstelle entsprechend 
den Vorgaben des betrieblichen Regel-
werkes auswerten und Fahrstraßen auf-
lösen 

   

f) Feststellungen der Räumungsprüfung 
treffen, die Räumungsprüfung durchfüh-
ren und bestätigen 

   

g) Zugmeldeverfahren anwenden und Zug-
nummernmeldeanlage bedienen 

   

h) Zeitaufwände für Zugvorbereitungstätig-
keiten, insbesondere Wagenprüfungen 
und Bremsproben, mit den Beteiligten 
berücksichtigen 

   

i) Rollen im Rangierbetrieb unterscheiden; 
Rangierbewegungen mit allen Beteiligten 
vereinbaren 
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j) Rangierfahrten durchführen    

Sicheres Leiten des Fahrdienstes bei 
Abweichungen  

(§ 5 Absatz 3 Nummer 3) 

7 Wochen 

a) Zugsicherungssysteme bedienen    

b) Zugmeldeverfahren durchführen    

c) Gleise und Weichen sperren    

d) Zugfahrten mit außergewöhnlichen  
Sendungen und Fahrzeugen durchführen 

   

e) Zustimmung zur Fahrt zurücknehmen    

f) die Betriebs- und Bauanweisungen  
umsetzen 

   

g) Maßnahmen in betrieblichen Unterlagen 
dokumentieren 
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Abschnitt C: berufsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 
Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 

Voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Mitwirken an logistischen und be-
trieblichen Prozessen sowie an Quali-
täts- und Sicherheitsmanagement-
prozessen  

(§ 5 Absatz 4 Nummer 5) 

2 Wochen 

a) Aufträge annehmen, Auftragsabwicklun-
gen planen und mit vor- und nachgela-
gerten Bereichen abstimmen, die organi-
satorischen Schnittstellen beachten, die 
Planungsunterlagen anwenden 

   

b) das betriebliche Sicherheitsmanage-
mentsystem als Teil der Sicherheitskultur 
beschreiben 

   

Durchführen von betrieblicher und 
technischer Kommunikation sowie 
von Kundenkommunikation  

(§ 5 Absatz 4 Nummer 6) 

4 Wochen 

a) Einrichtungen des Zug- und Rangierfunks 
sowie andere Kommunikationseinrich-
tungen nutzen 

   

b) die innerbetrieblichen Regelwerke für 
das eigene Aufgabengebiet anwenden 

   

c) Gespräche mit Vorgesetzten, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie im Team 
situationsgerecht führen, Sachverhalte 
zielgruppengerecht aufbereiten, deut-
sche Fachausdrücke anwenden 
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19. bis 36. Monat 

Abschnitt A: berufsübergreifende, berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten  
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 
Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 

Voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Zugbeeinflussungssysteme beschrei-
ben und unterscheiden, Zugbeein-
flussungs-anlagen bedienen  

(§ 5 Absatz 2 Nummer 5)  

4 Wochen 

c) Zugbeeinflussungsanlagen an Fahrzeu-
gen  
oder Strecken bedienen 

 

   

d) Abweichungen sowie Störungen er-
kennen und Maßnahmen einleiten 

   

Am Notfallmanagement mitwirken  

(§ 5 Absatz 2 Nummer 6)  

4 Wochen 

a) Gefahrensituationen und Gefahren er-
kennen und beurteilen sowie Maß-
nahmen zur Abwehr nach dem be-
trieblichen Regelwerk einleiten 

   

b) Nothaltauftrag abgeben    

c) Maßnahmen zum Eigenschutz sowie 
zur Selbst- und Fremdrettung im Be-
reich der Bahnanlagen ergreifen 
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d) Sperrungen von Gleisen veranlassen    

e) besondere Maßnahmen bei Gefahr-
gut-transport begleiten 

   

f) Notfallmeldekette auslösen und ein-
halten; Hilfe anfordern 

   

g) Aufträge des Notfallmanagements im  
Verantwortungsbereich ausführen 

   

h) Evakuierung von Reisezügen sowie  
begleiteten Güterzügen, insbesondere  
von mobilitätseingeschränkten Perso-
nen, begleiten 

   

i) Gesamtvorgang dokumentieren    

j) eigenes Verhalten bei Gefahren im Ei-
senbahnbetrieb reflektieren und vor-
beugende Maßnahmen vorschlagen 

   

k) die Rollen im Notfallmanagement  
beschreiben 
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l) mit psychisch belastenden Ereignissen  
umgehen 

   

m) die Bedeutung von themenbezogenen  
Schulungen zum Notfallmanagement 
für ein Aufrechterhalten des sicheren 
Eisenbahnbetriebs erläutern 
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Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 
mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 
Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 

Voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Sicheres Leiten des Fahrdienstes  
bei Abweichungen  

(§ 5 Absatz 3 Nummer 3) 

29 Wochen 

h) Fahrt mit besonderem Auftrag  
durchführen 

   

i) Sperrfahrten durchführen    

j) Befahren des Gegengleises bei nicht 
ständig eingerichtetem Gleiswechsel- 
betrieb einführen, durchführen und 
aufheben 

   

k) Baugleise unter Berücksichtigung der  
Betriebs- und Bauanweisung einrichten 
und aufheben 

   

Sicheres Leiten des Fahrdienstes  
bei Störungen und gefährlichen  
Ereignissen 

(§ 5 Absatz 3 Nummer 4) 

28 Wochen 

a) Störungen, insbesondere an Signalen, 
Weichen, Bahnübergängen, Gleisfrei- 
meldeanlagen und am Streckenblock,  
sowie Unregelmäßigkeiten erfassen und 
mit den Beteiligten kommunizieren 

   

b) bei Störungen an Eisenbahnfahrzeugen 
mit allen Beteiligten kommunizieren 
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c) gefährliche Ereignisse insbesondere Kolli-
sion, Entgleisung, Personenunfall, Bahn-
übergangsunfall, Fahrzeugbrand, Vorbei-
fahrt am Haltbegriff, erfassen 

   

d) Störungen und gefährliche Ereignisse an-
hand von technischen und betrieblichen 
Regelwerken bewerten 

   

e) bei gefährlichen Ereignissen und Störun-
gen betriebliche Maßnahmen treffen, 
insbesondere Meldeketten in Gang set-
zen, mit der Zielsetzung der Aufrechter-
haltung oder Wiederaufnahme des Ei-
senbahnbetriebes einleiten und doku-
mentieren 

   

Mitwirken an Trassenplanung und 
Trassenkonstruktion sowie an Koordi-
nierungsprozessen zwischen Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen und 
Eisenbahnverkehrsunternehmen 

(§ 5 Absatz 3 Nummer 5) 

4 Wochen 

a) die Unterschiede zwischen Netzfahrplan, 
Gelegenheitsfahrplan und Baufahrplan 
beschreiben 

   

b) den Prozess von der Trassenanmeldung 
bis zur Fahrplanerstellung, insbesondere 
bei der Beförderung außergewöhnlicher 
Sendungen, beschreiben und anwenden 

   

c) Fahrzeitentreppen im Zeit-Wege-Dia-
gramm beschreiben und anwenden 
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Teil des Ausbildungsberufsbildes 

mit zeitlichen Richtwerten in 
Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 
Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 

Voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Mitwirken an logistischen und  
betrieblichen Prozessen sowie an 
Qualitäts- und Sicherheitsmanage-
mentprozessen  

(§ 5 Absatz 4 Nummer 5) 

4 Wochen 

c) vorlaufenden, begleitenden und nachlau-
fenden Informationsfluss sicherstellen; 
Dokumentationen erstellen, Leistungen 
nachweisen 

   

d) Soll-Ist-Vergleiche mit Planungsdaten im 
eigenen Aufgabengebiet, insbesondere 
hinsichtlich des Fahrplanes und des Ener-
gieeinsatzes, durchführen; Arbeitsergeb-
nisse und -durchführungen hinsichtlich 
Wirtschaftlichkeit und Qualität bewerten 

   

e) Maßnahmen bei Störungen in der Trans-
portkette sowie bei der Minderung der 
Qualität der Dienstleistung ergreifen 

   

f) das Qualitätsmanagementsystem  
anwenden 

   

g) zur kontinuierlichen Verbesserung von 
Arbeitsvorgängen im eigenen Arbeitsbe-
reich beitragen 
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Durchführen von betrieblicher und 
technischer Kommunikation sowie 
von Kundenkommunikation  

(§ 5 Absatz 4 Nummer 6) 

5 Wochen 

d) die digitalen Systeme für das eigene  
Aufgabengebiet nutzen 

   

e) die Informationsquellen für das eigene 
Aufgabengebiet nutzen, Informationen 
recherchieren, beschaffen und bewerten 

   

f) fremdsprachige Fachausdrücke  
anwenden 
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Teil des Ausbildungsberufsbil-
des mit zeitlichen Richtwerten 

in Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 
Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 

Voraussichtliche Zeitplanung/ 
Eintragungen des Betriebes 

Organisation des Ausbildungs- 
betriebes, Berufsbildung sowie  
Arbeits- und Tarifrecht 

(§ 5 Absatz 4 Nummer 1) 

a) den Aufbau und die grundlegenden  
Arbeits- und Geschäftsprozesse des  
Ausbildungsbetriebes erläutern 

   

b) Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag sowie Dauer und Beendi-
gung des Ausbildungsverhältnisses  
erläutern und Aufgaben der im System 
der dualen Berufsausbildung Beteiligten 
beschreiben 

   

c) die Bedeutung, die Funktion und die  
Inhalte der Ausbildungsordnung und des 
Ausbildungsplans erläutern sowie zu  
deren Umsetzung beitragen 

   

d) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden 
arbeits-, sozial-, tarif- und mitbestim-
mungsrechtlichen Vorschriften erläutern 

   

e) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise 
der betriebsverfassungs- oder personal-
vertretungsrechtlichen Organe des Aus- 
bildungsbetriebes erläutern 
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f) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes 

und seiner Beschäftigten zu Wirtschaftsor-
ganisationen und Gewerkschaften erläu-
tern 

   

g) Positionen der eigenen Entgeltabrech-
nung erläutern 

   

h) wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen 
erläutern 

   

i) Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs 
und der beruflichen Weiterentwicklung 
erläutern 

   

Sicherheit und Gesundheit  
bei der Arbeit 

(§ 5 Absatz 4 Nummer 2) 

a) Rechte und Pflichten aus den berufsbezo-
genen Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften kennen und diese Vor-
schriften anwenden 

   

b) Gefährdungen von Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz und auf dem Ar-
beitsweg prüfen und beurteilen 

   

c) sicheres und gesundheitsgerechtes Arbei-
ten erläutern 
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d) technische und organisatorische Maßnah-

men zur Vermeidung von Gefährdungen 
sowie von psychischen und physischen 
Belastungen für sich und andere, auch 
präventiv, ergreifen 

   

e) ergonomische Arbeitsweisen beachten 
und anwenden 

   

f) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-
ben und erste Maßnahmen bei Unfällen 
einleiten 

   

g) betriebsbezogene Vorschriften des vor-
beugenden Brandschutzes anwenden, 
Verhaltensweisen bei Bränden beschrei-
ben und erste Maßnahmen zur Brandbe-
kämpfung ergreifen 

   

Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

(§ 5 Absatz 4 Nummer 3) 

a) Möglichkeiten zur Vermeidung betriebs-
bedingter Belastungen für Umwelt und 
Gesellschaft im eigenen Aufgabenbereich 
erkennen und zu deren Weiterentwick-
lung beitragen 

   

b) bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf 
Produkte, Waren oder Dienstleistungen, 
Materialien und Energie unter wirtschaft-
lichen, umweltverträglichen und sozialen 
Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nut-
zen 
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c) die für den Ausbildungsbetrieb geltenden 

Regelungen des Umweltschutzes einhal-
ten 

   

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Mate-
rialien einer umweltschonenden Wieder-
verwertung oder Entsorgung zuführen 

   

e) für den eigenen Arbeitsbereich Vorschläge 
für nachhaltiges Handeln entwickeln 

   

f) unter Einhaltung betrieblicher Regelungen 
im Sinne einer ökonomischen, ökologi-
schen und sozial nachhaltigen Entwicklung 
zusammenarbeiten und adressatenge-
recht kommunizieren 

   

Digitalisierte Arbeitswelt 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 4) 

a) mit eigenen und betriebsbezogenen  
Daten sowie mit Daten Dritter umgehen 
und dabei die Vorschriften zum Daten-
schutz und zur Datensicherheit einhalten 

   

b) Risiken bei der Nutzung von digitalen  
Medien und informationstechnischen  
Systemen einschätzen und bei deren  
Nutzung betriebliche Regelungen ein- 
halten 

   

c) ressourcenschonend, adressatengerecht 
und effizient kommunizieren sowie Kom-
munikationsergebnisse dokumentieren 

   

d) Störungen in Kommunikationsprozessen 
erkennen und zu ihrer Lösung beitragen 
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e) Informationen in digitalen Netzen recher-

chieren und aus digitalen Netzen beschaf-
fen sowie Informationen, auch fremde, 
prüfen, bewerten und auswählen 

   

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie Metho-
den des selbstgesteuerten Lernens an-
wenden, digitale Lernmedien nutzen und 
Erfordernisse des lebensbegleitenden  
Lernens erkennen und ableiten 

   

g) Aufgaben zusammen mit Beteiligten,  
einschließlich der Beteiligten anderer  
Arbeits- und Geschäftsbereiche, auch  
unter Nutzung digitaler Medien, planen, 
bearbeiten und gestalten 

   

h) Wertschätzung anderer unter Berück- 
sichtigung gesellschaftlicher Vielfalt  
praktizieren 
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